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Der nachfolgende Beitrag zum
Start der Serie gibt eine Übersicht
über den MEPL III, die Förderpro-
gramme, die Strategie der Pro-
grammplanung und die finanziel-
len Gewichtungen aus Sicht des
MLR.

Das Ministerium hat am 18. Juli
den Entwurf des MEPL III bei der
EU-Kommission zur Genehmi-
gung eingereicht. Zentraler Be-
standteil des MEPL III sind 16
Landesförderprogramme, die auf
der Grundlage der Analyse der
Ausgangssituation und entspre-
chend den landespolitischen
Zielsetzungen entwickelt und
ausgestaltet wurden. Sie erfüllen,
vorbehaltlich der Genehmigung
durch die Europäische Kommis-
sion, die Voraussetzungen für die
Mitfinanzierung durch die Euro-
päische Union.

Die Förderprogramme

Es handelt sich um folgende För-
derprogramme:
➜Förderprogramm für Agrar-

umwelt, Klimaschutz und
Tierwohl (FAKT)

➜Landschaftspflegerichtlinie
(LPR)

➜Ausgleichszulage Landwirt-
schaft (AZL)

➜Nachhaltige Waldwirtschaft
(NWW)

➜Umweltzulage Wald (UZW)
➜Naturnahe Gewässer-

entwicklung
➜Beratung landwirtschaftlicher

Betriebe
➜Zusammenarbeit/Euro-

päische Innovations-
partnerschaft (EIP)

➜Bildung und Qualifizierung
in der Landwirtschaft

➜Agrarinvestitions-
Förderungsprogramm (AFP)

➜Diversifizierung
➜Marktstrukturverbesserung
➜ Integrierte Ländliche Entwick-

lung (ILE) / Flurneuordnung
➜ Innovative Maßnahmen für

Frauen im Ländlichen Raum
(IMF)

➜Naturparke

Der Entwurf des Maßnahmen- und Entwicklungsplans Länd-
licher Raum Baden-Württemberg 2014-2020 (MEPL III) enthält
16 Förderprogramme. Das Stuttgarter Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) stellt diese in
einer Artikelserie in den nächsten Ausgaben der BBZ vor.

➜Regionalentwicklungs-
programm LEADER

Etliche Förderprogramme wur-
den bereits in früheren Förderpe-
rioden angeboten. Sie wurden für
die neue Förderperiode inhaltlich
überarbeitet, zum Teil erweitert
und an neue Herausforderungen
angepasst. Das Förderprogramm
für Agrarumwelt, Klimaschutz
und Tierwohl (FAKT) unterschei-
det sich vom Vorgängerpro-
gramm insbesondere durch die
zusätzlichen Maßnahmen Tier-
wohl, Steillagenförderung, Wei-
deprämie, Heumilch sowie ge-
bietsbezogenen spezifischen Ge-
wässer- und Erosionsschutz.

Die Landschaftspflege-Richtli-
nie wurde um die Förderung von
kleineren Investitionen (kleines
AFP) erweitert. Neu sind die Pro-
gramme Beratung landwirt-
schaftlicher Betriebe, Zusam-
menarbeit / Europäische Innova-
tionspartnerschaft (EIP) sowie
Bildung und Qualifizierung in der
Landwirtschaft. Verstärkt wurde
die Tierwohl-Förderung im AFP
und im FAKT.

Die Förderprinzipien

Die Strategie der MEPL III-För-
derprogramme wird von folgen-
den Prinzipien und Überlegun-
gen geprägt:
➜„Öffentliches Geld für öffentli-
che Leistungen.“ Damit sollen die
Leistungen der Landwirtschaft
für Natur, Umwelt, Klima und
Tierschutz aufgewertet werden,
für die über den Markt keine Ent-
lohnung gewährt wird.
➜Stärkung der Grünlandstand-
orte, die gegenüber den Acker-
baustandorten nicht in dem Ma-
ße von der Entwicklung des Welt-
agrarmarkts profitieren.
➜Breiter Ansatz zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit durch gro-
ßes und kleines AFP, Marktstruk-
turförderung, Ausbau der Bera-
tung und weitere Maßnah-
men. Diese Präferenzen werden
auch in der Finanzausstattung

der Zielkategorien deutlich, so
das MLR.

Die Finanzausstattung

Über zwei Drittel der für den
MEPL III im Förderzeitraum 2014
bis 2020 vorgesehenen Finanz-
mittel entfallen auf die Program-
me FAKT, Landschaftspflege-
richtlinie und Ausgleichszulage
für benachteiligte Gebiete, insge-
samt 1,183 Milliarden Euro. Das
sind rund 140 Millionen Euro
mehr, als 2007 für die Förderperi-
ode bis 2013 veranschlagt.

Für den Bereich Wirtschaft-
lichkeit/Struktur/Wettbewerbs-
fähigkeit (Agrarinvestitionsförde-
rung, Marktstrukturverbesse-
rung, Diversifizierung, Innovative
Maßnahmen für Frauen im Länd-
lichen Raum, Bildung und Quali-
fizierung, Beratung und Zusam-
menarbeit) stehen im kommen-
den Siebenjahres-Zeitraum 366
Millionen Euro zur Verfügung.
Gegenüber dem Beginn der Vor-
periode bedeutet dies ebenfalls
eine Steigerung.

Die übrigen Programme Inte-
grierte Ländliche Entwicklung/
Flurneuordnung, Nachhaltige
Waldwirtschaft, Umweltzulage
Wald, Naturparkförderung und
naturnahe Gewässerentwicklung
(Maßnahme des Umweltministe-
riums) haben ihr Finanzvolumen
(232 Millionen Euro) leicht ver-
bessert.

Das regionale Entwicklungs-
programm LEADER zeichnet sich
in der neuen Förderperiode
durch eine noch stärkere Gewich-
tung des zivilgesellschaftlichen
Engagements aus. Gleichzeitig
soll die Zahl der LEADER-Akti-
onsgruppen von bisher acht auf

18 erhöht werden. Die Finanzaus-
stattung steigt von rund 57 Millio-
nen Euro auf 84 Millionen Euro.

Der Finanzplan des MEPL III
sieht in der Förderperiode 2014–
2020 ein Finanzvolumen von
1,865 Milliarden Euro vor (2007:
1,789 Milliarden Euro). Der Anteil
der EU-Mittel liegt bei 709 Millio-
nen Euro (2007: 610 Millionen Eu-
ro). Diese Mittelerhöhung konnte
durch die Umschichtung von
rund 90 Millionen Euro aus der
Ersten Säule in die Zweite Säule
der Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP) der EU erreicht werden.
Die nationalen Mittel setzen sich
aus Landesmitteln und Mitteln
der Gemeinschaftsaufgabe (GAK)
zusammen. Damit stehen für die
Förderung der Land- und Forst-
wirtschaft, des Natur-, Umwelt-
und Klimaschutzes und des Tier-
wohls jährlich rund 266 Millionen
Euro zur Verfügung.

Die Genehmigung des MEPL
III durch die EU-Kommission
wird noch in diesem Jahr erwar-
tet. Für einzelne Programme er-
möglicht die EU Übergangslösun-
gen, so dass die Förderkontinuität
gewahrt ist.

Die Partner des ländlichen
Raums waren in die Programmer-
stellung mit drei Konsultations-
veranstaltungen und durch
schriftliche Stellungnahmen ein-
gebunden. Verbände des ländli-
chen Raums werden auch dem
MEPL III-Begleitausschuss ange-
hören, der sich nach der Geneh-
migung des MEPL III voraussicht-
lich im ersten Quartal 2015 kon-
stituieren wird.
➜Der Entwurf des MEPL III mit
einer Kurzfassung der Maßnah-
menbeschreibung ist im Internet
auf www.mepl.landwirtschaft-
bw.de, Menüpunkt MEPL III ein-
gestellt. MLR

Das Land will mit
den neuen Förder-
programmen die
Grünlandstandorte
stärken. Sie profi-
tieren nach seinem
Dafürhalten gegen-
über Ackerbau-
standorten nicht in
dem Maße von der
Entwicklung des
Weltagrarmarkts.

Artikelserie des MLR zu Förderprogrammen
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